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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Wo 

Datum 
08.05.2018 

Vorlage-Nr. 
XVIII-0293/2018 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 30.05.2018 Kenntnisnahme 

Kreisausschuss nicht öffentlich 11.06.2018 Kenntnisnahme 

 
 

Betreff 

Anmeldeverfahren der Gesamtschulen für das Schuljahr 2018/2019 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Auswertung des Anmeldeverfahrens der Integrierten Gesamtschulen für das Schuljahr 2018/19 
wird gemäß Anlage 1 zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
      

Produktkonto 
      

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
      

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert 

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert 

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 

Am 22.04.2018 und 23.04.2018 sowie an den Nachmeldeterminen 02.05./ 03.05.2018 hatten 
Familien im Landkreis Wolfenbüttel die Gelegenheit, ihr Kind für eine der drei Gesamtschulen 
im Landkreis Wolfenbüttel anzumelden. Die beiden Gesamtschulen in Wolfenbüttel werden 5 
fünfzügig, die IGS Schöppenstedt dreizügig bzw. im Schuljahr 2018/19 vierzügig geführt.  
 

Das bedeutet für die Aufnahme pro Jahrgang: 
 

Bei Fünfzügigkeit: mindestens 120 und höchstens 150 Schülerinnen und Schüler 10 
Bei Dreizügigkeit: mindestens 72 und höchstens 90 Schülerinnen und Schüler 
 

Schülerinnen und Schüler (SuS) mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung werden bei der Bildung von Klassen doppelt gezählt.  
 15 
Für das Schuljahr 2018/19 gestaltet sich das Aufnahmeverfahren wie folgt: 
 

Schule Zu vergebende Plätze Anmeldungen/Aufnahmen 

IGS Wallstr. 130 Plätze 
davon 7 Inklusionsplätze und 4 Plätze für 
Wiederholer aus dem jetzigen Jahrgang 5 
 
Ab dem Schuljahr 2018/19 aufsteigend ist 
die Aufnahmekapazität durch die Satzung 
über die Festlegung von Schulbezirken für 
den Besuch von Gesamtschulen auf 130 
Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang 
begrenzt. 
 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Unterstützungsbedarf wer-
den bei der Aufnahmekapazität von 130 
nicht doppelt gezählt. 

121 Anmeldungen + 4 Plätze 
für Wiederholer = 125 
(4 Nachmeldungen) 
 
zuzüglich 5 Kinder, die sich 
an der HBG angemeldet hat-
ten  
 
Aufnahme: 130 

Henriette-
Breymann-
Gesamtschule 

145 Plätze 
davon 5 Inklusionsplätze 
 

157 Anmeldungen 
Es wurde ein Losverfahren 
durchgeführt, 12 Kinder 
mussten an der HBG abge-
lehnt werden. Davon sind 5 
an die IGS Wallstr. gewech-
selt, die anderen SuS hatten 
als Zweitwunsch eine andere 
Schulform angegeben.  
Aufnahme: 145 

IGS Schöppen-
stedt 

90 Plätze 
davon 10 Inklusionsplätze 
 
Da die Inklusions-SuS doppelt zählen, 
werden im Schuljahr 2018/19 vier Klassen 
gebildet. 

86 Anmeldungen und Auf-
nahmen 

Gesamt: 365 Plätze 
 

368 Anmeldungen,  
361 Aufnahmen 

 
22 angemeldete Kinder haben einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. Sie vertei-
len sich wie folgt auf die Gesamtschulen: 20 
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Schule Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf 

IGS Wallstr. 7 Kinder, davon 2 zielgleiche Unterrichtung 
 
1 x emotionale und soziale Entwicklung, 1 x körperliche und 
motorische Entwicklung (zielgleiche Unterrichtung) 
4 x Lernen, 1 x geistige Entwicklung 

Henriette-Breymann-
Gesamtschule 

5 Kinder, davon 2 zielgleiche Unterrichtung 
 
1 x körperliche und motorische Entwicklung, 1 x Sehen 
(zielgleiche Unterrichtung) 
2 x Lernen, 1 x Lernen und Sprache 

IGS Schöppenstedt 10 Kinder, davon 4 zielgleiche Unterrichtung 
 
4 x emotionale und soziale Entwicklung, (zielgleiche Unter-
richtung) 
6 x Lernen 

 
An der IGS Wallstr. konnten alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden. 4 Plätze sind 
dabei reserviert für Kinder aus dem jetzigen 5. Jahrgang, die die Klasse wiederholen. Darüber 25 
hinaus wurden 5 Kinder aufgenommen, die keinen Platz an der Henriette-Breymann-
Gesamtschule erhalten hatten. 
 
An der Henriette-Breymann-Gesamtschule (HBG) war ein Losverfahren durchzuführen, da 
die Gesamtanmeldezahlen an dieser Schule die Gesamtkapazität übersteigen. Es mussten 12 30 
Kinder an der HBG abgelehnt werden. Davon sind 5 an die IGS Wallstr. gewechselt. Die ande-
ren Kinder hatten als Zweitwunsch eine andere Schulform angegeben oder haben sich anders 
entschieden. 
 
An der IGS Schöppenstedt wurden 86 Kinder aufgenommen, darunter 10 Inklusionskinder 35 
und 13 Kinder aus dem Landkreis Helmstedt. Die IGS Schöppenstedt wird in diesem Schul-
jahrgang vierzügig geführt, da die Inklusionskinder bei der Klassenbildung doppelt zählen. 
 
Die Verteilung der aufgenommenen Kinder auf die Stadt Wolfenbüttel, die Gemeinden Crem-
lingen und Schladen-Werla sowie die Samtgemeinden ergibt sich aus Anlage 1. 40 
 
Ich bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
Christiana Steinbrügge 45 
 

 
Anlage: 
Auswertung des Anmeldeverfahrens der Integrierten Gesamtschulen für das Schuljahr 
2018/2019 50 
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